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des Generalsekretariats 
für den Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat 
Betr.: Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 

die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines 
einheitlichen Patentschutzes 
– Ergebnis der ersten Lesung des Europäischen Parlaments  
(Straßburg, 10. bis 13. Dezember 2012) 

 
I. EINLEITUNG 

 

Im Einklang mit Artikel 294 AEUV und mit der gemeinsamen Erklärung zu den praktischen 

Modalitäten des Mitentscheidungsverfahrens1 haben der Rat, das Europäische Parlament und die 

Kommission informelle Gespräche geführt, um in erster Lesung zu einer Einigung über dieses 

Dossier zu gelangen und somit eine zweite Lesung und die Einleitung des Vermittlungsverfahrens 

zu vermeiden. 

 

                                                 
1  ABl. C 145 vom 30.6.2007, S. 5. 
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Vor diesem Hintergrund hat der Berichterstatter, Herr Bernhard RAPKAY (S&D/ DE) im Namen 

seiner Fraktion gemeinsam mit den Fraktionen PPE und ADLE eine Kompromissabänderung 

(Abänderung 70) zum Verordnungsvorschlag vorgelegt. Über diese Abänderung war bei den oben 

erwähnten informellen Gesprächen Einvernehmen erzielt worden. 

 

II. ABSTIMMUNG 

 

Das Parlament hat bei seiner Abstimmung im Plenum am 11. Dezember 2012 die 

Kompromissabänderung (Abänderung 70) am Verordnungsvorschlag angenommen. Der auf diese 

Weise geänderte Kommissionsvorschlag und die legislative Entschließung stellen den Standpunkt 

des Europäischen Parlaments in erster Lesung dar. Der Standpunkt entspricht der von den Organen 

zuvor getroffenen Vereinbarung. Folglich dürfte der Rat in der Lage sein, ihn zu billigen. Der 

Gesetzgebungsakt würde anschließend in der Fassung des Standpunkts des Europäischen 

Parlaments erlassen. 

 

Der Wortlaut der angenommenen Abänderung und der legislativen Entschließung des Europäischen 

Parlaments ist in der Anlage beigefügt. Die Abänderung wurde in eine konsolidierte Fassung 

eingearbeitet, in der die Abänderungen des Kommissionsvorschlags durch Fettdruck und 

Kursivschrift kenntlich gemacht wurden. Das Symbol " ▌" weist auf Textstreichungen hin. 

 

 

________________________ 
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ANLAGE 
(11.12.2012) 

 

Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes ***I 

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 11. Dezember 2012 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen 
Patentschutzes (COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD)) 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2011)0215), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 118 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet 
wurde (C7-0099/2011), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– in Kenntnis der vom Spanischen Abgeordnetenhaus und dem spanischen Senat und vom 
italienischen Abgeordnetenhaus im Rahmen des Protokolls Nr. 2 über die Anwendung der 
Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit vorgelegten begründeten 
Stellungnahmen, in denen geltend gemacht wird, dass der Entwurf eines Gesetzgebungsakts 
nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist, 

– in Kenntnis der vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 19. November 2012 gemachten 
Zusage, den Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Rechtsausschusses sowie der Stellungnahme des Ausschusses für 
Industrie, Forschung und Energie (A7-0001/2012), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission 
sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P7_TC1-COD(2011)0093 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 11. Dezember 2012 

im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) Nr. .../2012 des Europäischen Parlaments 

und des Rates über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der 

Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 

118 Absatz 1, 

gestützt auf den Beschluss 2011/167/EU des Rates vom 10. März 2011 über die Ermächtigung zu 

einer Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,  

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                 
1  ABl. L 76 vom 22.3.2011, S. 53. 
2  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 11. Dezember 2012. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Schaffung rechtlicher Rahmenbedingungen, auf deren Grundlage Unternehmen ihre 
Geschäftstätigkeit in Bezug auf die Herstellung und den Vertrieb von Produkten über 
nationale Grenzen hinweg anpassen können, und die ihnen eine größere Entscheidungsfreiheit 
und mehr Geschäftsmöglichkeiten bieten, trägt zur Erreichung der Ziele der Union, die in 
Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union festgelegt sind, bei. Zu den den 
Unternehmen zur Verfügung stehenden Rechtsinstrumenten sollte auch ein einheitlicher 
Patentschutz gehören, der sich auf den gesamten oder zumindest einen erheblichen Teil des 
Binnenmarkts erstreckt. 

(2) Nach Artikel 118 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) sollten im Rahmen der Verwirklichung oder des Funktionierens des Binnenmarkts 
Maßnahmen zur Schaffung europäischer Rechtstitel über einen einheitlichen Schutz der 
Rechte am geistigen Eigentum in der Union sowie zur Einführung von zentralisierten 
Zulassungs-, Koordinierungs- und Kontrollregelungen auf Unionsebene erlassen werden. 

(3) Am 10. März 2011 hat der Rat den Beschluss 2011/167/EU erlassen, mit dem Belgien, 
Bulgarien, die Tschechische Republik, Dänemark, Deutschland, Estland, Irland Griechenland, 
Frankreich, Zypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungarn, Malta, die Niederlande, 
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Slowenien, die Slowakei, Finnland, Schweden und 
das Vereinigte Königreich (nachstehend „die teilnehmenden Mitgliedstaaten“) ermächtigt 
werden, im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes verstärkt 
zusammenzuarbeiten. 
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(4) Der einheitliche Patentschutz wird durch einen leichteren, weniger kostspieligen und 
rechtssicheren Zugang zum Patentsystem den wissenschaftlich-technischen Fortschritt und die 
Funktionsweise des Binnenmarkts fördern. Er wird auch den Umfang des Patentschutzes 
verbessern, indem die Möglichkeit geschaffen wird, einen einheitlichen Patentschutz in den 
teilnehmenden Mitgliedstaaten zu erlangen, so dass sich Kosten und Aufwand für die 
Unternehmen in der gesamten Union verringern. Er sollte Inhabern eines Europäischen 
Patents sowohl aus den teilnehmenden Mitgliedstaaten als auch aus anderen Staaten, 
unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit, ihrem Wohnsitz oder dem Ort ihrer Niederlassung, 
zur Verfügung stehen. 

(5) Mit dem Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente vom 5. Oktober 1973, 
geändert am 17. Dezember 1991 und am 29. November 2000 (im Folgenden „EPÜ“), wurde 
die Europäische Patentorganisation gegründet und dieser die Aufgabe der Erteilung 
Europäischer Patente übertragen. Diese Aufgabe wird vom Europäischen Patentamt (im 
Folgenden "EPA") durchgeführt. Auf der Grundlage dieser Verordnung und auf Antrag des 
Patentinhabers sollte ein Europäisches Patent, das vom EPA erteilt wurde, einheitliche 
Wirkung in den teilnehmenden Mitgliedstaaten haben. Ein solches Patent wird im Folgenden 
als „Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung“ bezeichnet. 

(6) Gemäß dem Neunten Teil des EPÜ kann eine Gruppe von Vertragsstaaten des EPÜ vorsehen, 
dass die für diese Staaten erteilten Europäischen Patente einheitlich sind. Diese Verordnung 
stellt ein besonderes Übereinkommen im Sinne des Artikels 142 EPÜ dar, einen regionalen 
Patentvertrag im Sinne des Artikels 45 Absatz 1 des Vertrags über die internationale 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens vom 19. Juni 1970, in der zuletzt am 3. 
Februar 2001 geänderten Fassung, und ein Sonderabkommen im Sinne des Artikels 19 der 
Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883 in der 
Fassung vom 28. September 1979. 

(7) Der einheitliche Patentschutz sollte erreicht werden, indem Europäischen Patenten nach 
Erteilung gemäß dieser Verordnung und für alle teilnehmenden Mitgliedstaaten einheitliche 
Wirkung gewährt wird. Das wichtigste Merkmal eines Europäischen Patents mit einheitlicher 
Wirkung sollte sein einheitlicher Charakter sein, d. h. es bietet einheitlichen Schutz und hat in 
allen teilnehmenden Mitgliedstaaten gleiche Wirkung. Folglich sollte ein Europäisches Patent 
mit einheitlicher Wirkung nur im Hinblick auf alle teilnehmenden Mitgliedstaaten beschränkt, 
▌ übertragen, für nichtig erklärt oder erlöschen. Es sollte möglich sein, dass ein 
Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung im Hinblick auf die Gesamtheit oder einen 
Teil der Hoheitsgebiete der teilnehmenden Mitgliedstaaten lizenziert wird. Um den durch 
den einheitlichen Patentschutz verliehenen einheitlichen materiellen Schutzbereich zu 
gewährleisten, sollten nur solche Europäischen Patente einheitliche Wirkung haben, die für 
alle teilnehmenden Mitgliedstaaten mit den gleichen Ansprüchen erteilt wurden. ▌Schließlich 
sollte die einem Europäischen Patent verliehene einheitliche Wirkung akzessorischer Art sein 
und in dem Umfang, in dem das zugrunde liegende Europäische Patent für nichtig erklärt oder 
beschränkt wurde, als nicht entstanden gelten. 
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(8) Gemäß den allgemeinen Grundsätzen des Patentrechts und Artikel 64 Absatz 1 EPÜ sollte der 
einheitliche Patentschutz in den teilnehmenden Mitgliedstaaten rückwirkend ab dem Tag der 
Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des Europäischen Patents im Europäischen 
Patentblatt wirksam werden. Bei Wirksamwerden eines einheitlichen Patentschutzes sollten 
die teilnehmenden Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die Wirkung eines Europäischen Patents 
als nationales Patent als noch nicht eingetreten gilt, um eine etwaigen doppelten Patentschutz 
zu vermeiden. 

(9) Das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung sollte seinem Inhaber das Recht 
verleihen, Dritte daran zu hindern, Handlungen zu begehen, gegen die dieses Patent 
Schutz bietet. Dies sollte durch die Schaffung eines einheitlichen Patentgerichts 
gewährleistet werden. Für Angelegenheiten, die nicht unter diese Verordnung oder 
Verordnung (EU) Nr. .../2012 des Rates vom ... über die Umsetzung der verstärkten 
Zusammenarbeit bei der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die 
anzuwendenden Übersetzungsregelungen1∗ fallen, sollten den Bestimmungen des EPÜ, des 
Übereinkommens über ein einheitliches Patentgericht, einschließlich seiner Bestimmungen 
über den Umfang dieses Rechts und dessen Beschränkungen, sowie des nationalen Rechts, 
einschließlich der nationalen Vorschriften zum internationalen Privatrecht, gelten. 

(10) Zwangslizenzen für Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung sollten dem Recht der 
teilnehmenden Mitgliedstaaten im Hinblick auf ihr jeweiliges Hoheitsgebiet unterliegen. 

(11)  Die Kommission sollte in ihrem Bericht über das Funktionieren dieser Verordnung die 
Funktionsweise der geltenden Beschränkungen bewerten und – sofern erforderlich – 
geeignete Vorschläge vorlegen, wobei der Beitrag des Patentsystems zu Innovation und 
technischem Fortschritt, die berechtigten Interessen Dritter und übergeordnete Interessen 
der Gesellschaft berücksichtigt werden sollten. Das Übereinkommen über ein einheitliches 
Patentgericht hindert die Europäische Union nicht an der Ausübung ihrer Befugnisse auf 
diesem Gebiet. 

(12) Im Einklang mit der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union 
sollte der Grundsatz des Erlöschens von Rechten auch für Europäische Patente mit 
einheitlicher Wirkung gelten. Daher sollten sich durch ein Europäisches Patent mit 
einheitlicher Wirkung verliehene Rechte nicht auf Handlungen erstrecken, die das patentierte 
Erzeugnis betreffen und die innerhalb der teilnehmenden Mitgliedstaaten vorgenommen 
werden, nachdem dieses Erzeugnis in der Europäischen Union durch den Patentinhaber in 
Verkehr gebracht wurde. 

(13) Die für Schadensersatz geltende Regelung sollten dem Recht der teilnehmenden 
Mitgliedstaaten unterliegen, insbesondere den Bestimmungen zur Durchführung des 
Artikels 13 der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. 
April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums2. 

                                                 
1  ABl. L ... 
∗  ABl.: Bitte die Nummer und das Datum der in Dokument ST 18855/11 enthaltenen Verordnung 

einfügen und den Verweis in der Fußnote ergänzen. 
2  ABl. L 157 vom 30.4.2004, S. 45. 
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(14) Als Gegenstand des Vermögens sollte das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung in 
seiner Gesamtheit und in allen teilnehmenden Mitgliedstaaten wie ein nationales Patent des 
teilnehmenden Mitgliedstaats behandelt werden, der nach bestimmten Kriterien, wie dem 
Wohnsitz des Patentanmelders, dem Sitz seiner Hauptniederlassung oder seinem 
Geschäftssitz bestimmt werden sollte. 

(15) Um die wirtschaftliche Verwertung einer Erfindung, die durch ein Europäisches Patent mit 
einheitlicher Wirkung geschützt wird, zu fördern und zu vereinfachen, sollte der Inhaber des 
Patents dieses einem Lizenznehmer gegen angemessene Vergütung anbieten können. Hierzu 
sollte der Patentinhaber dem EPA eine entsprechende Erklärung vorlegen können, dass er 
dazu bereit ist, gegen eine angemessene Vergütung eine Lizenz zu gewähren. In diesem Fall 
sollten die Jahresgebühren für den Patentinhaber ab dem Erhalt einer solchen Erklärung durch 
das EPA gesenkt werden. 

(16) Die Gruppe von Mitgliedstaaten, die von den Bestimmungen des Neunten Teil des EPÜ 
Gebrauch macht, kann dem EPA Aufgaben übertragen und einen engeren Ausschuss des 
Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (nachstehend „engerer Ausschuss“) 
einsetzen. 

(17) Die teilnehmenden Mitgliedstaaten sollten dem EPA bestimmte Verwaltungsaufgaben im 
Zusammenhang mit Europäischen Patenten mit einheitlicher Wirkung übertragen und zwar 
insbesondere in Bezug auf die Verwaltung der Anträge auf einheitliche Wirkung, die 
Eintragung der einheitlichen Wirkung, etwaiger Beschränkungen, Lizenzen, Übertragungen, 
Nichtigerklärungen oder des Erlöschens von Europäischen Patenten mit einheitlicher 
Wirkung, die Erhebung und Verteilung der Jahresgebühren, die Veröffentlichung von 
Übersetzungen zu Informationszwecken während eines Übergangszeitraums und die 
Verwaltung eines Kompensationssystems für die Erstattung von Übersetzungskosten, die 
Patentanmeldern entstehen, die Anmeldungen für Europäische Patente in einer Sprache 
einreichen, die keine Amtssprache des EPA ist.  
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(18) Im Rahmen des engeren Ausschusses sollten die teilnehmenden Mitgliedstaaten für die 
Verwaltung und Überwachung der Tätigkeiten im Zusammenhang mit den dem EPA von 
den teilnehmenden Mitgliedstaaten übertragenen Aufgaben, sorgen; sie sollten dafür 
sorgen, dass Anträge auf einheitliche Wirkung einen Monat nach dem Tag der 
Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung im Europäischen Patentblatt dem 
EPA vorliegen, und gewährleisten, dass diese Anträge in der Verfahrenssprache vor dem 
EPA zusammen mit der Übersetzung eingereicht werden, die für den Übergangszeitraum mit 
der Verordnung (EU) Nr. …/2012∗ vorgeschrieben wurde. Die teilnehmenden 
Mitgliedstaaten sollten ferner im Einklang mit den in Artikel 35 Absatz 2 EPÜ festgelegten 
Abstimmungsregeln dafür sorgen, dass die Höhe der Jahresgebühren und die anteilige 
Verteilung der Jahresgebühren nach den in dieser Verordnung vorgegebenen Kriterien 
festgelegt wird. 

(19) Patentinhaber sollten eine einzige Jahresgebühr für ein Europäisches Patent mit einheitlicher 
Wirkung entrichten. Die Jahresgebühren sollten über die gesamte Laufzeit des Patents hinweg 
progressiv gestaltet sein und zusammen mit den in der Antragsphase an die Europäische 
Patentorganisation zu entrichtenden Gebühren alle Kosten für die Erteilung des Europäischen 
Patents und die Verwaltung des einheitlichen Patentschutzes abdecken. Die Höhe der 
Jahresgebühren sollte so festgelegt werden, dass das Ziel, Innovationen zu erleichtern und die 
Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen zu stärken, unter Berücksichtigung der 
Situation bestimmter Einheiten wie kleiner und mittlerer Unternehmen, erreicht wird, 
beispielsweise in Form geringerer Gebühren. Sie sollte sich auch an der Größe des durch das 
Patent abgedeckten Marktes und an der Höhe der nationalen Jahresgebühren für ein 
durchschnittliches Europäisches Patent orientieren, das in den teilnehmenden Mitgliedstaaten 
zu dem Zeitpunkt wirksam wird, an dem die Höhe der Jahresgebühren ▌erstmals festgelegt 
wird. 

(20) Die angemessene Höhe und Aufteilung der Jahresgebühren sollte so festgelegt werden, dass 
gewährleisten ist, dass im Zusammenhang mit dem einheitlichen Patentschutz alle Kosten, die 
dem EPA aus den ihm übertragenen Aufgaben entstehen, vollständig durch die Einnahmen 
aus den Europäischen Patenten mit einheitlicher Wirkung gedeckt werden, so dass die 
Einnahmen aus den Jahresgebühren und die an die Europäische Patentorganisation in der 
Antragsphase zu entrichtenden Gebühren einen ausgeglichenen Haushalt der Europäischen 
Patentorganisation gewährleisten. 

                                                 
∗  ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument ST 18855/11 enthaltenen Verordnung einfügen. 
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(21) Die Jahresgebühren sollten an die Europäische Patentorganisation entrichtet werden. Das 
EPA behält einen Betrag ein, um die ihm für die Wahrnehmung der Aufgaben im 
Zusammenhang mit dem einheitlichen Patentschutz gemäß Artikel 146 EPÜ entstehenden 
Kosten zu decken. Der Restbetrag sollte auf die teilnehmenden Mitgliedstaaten aufgeteilt und 
für patentrelevante Zwecke verwenden werden. Der jeweilige Anteil sollte auf der Grundlage 
fairer, ausgewogener und relevanter Kriterien, nämlich des Umfangs der Patentaktivität, und 
der Größe des Marktes, festgelegt werden, und sollte sicherstellen, dass allen teilnehmenden 
Mitgliedstaaten ein Mindestbetrag entrichtet wird, damit ein ausgewogenes und 
nachhaltiges Funktionieren des Systems gewahrt bleibt. Die Verteilung sollte einen 
Ausgleich dafür bieten, dass einige teilnehmende Mitgliedstaaten eine andere Amtssprache als 
eine der Amtssprachen des EPA haben, dass der auf der Grundlage des Europäischen 
Innovationsanzeigers ermittelte Umfang ihrer Patentaktivität unverhältnismäßig gering ist 
und/oder sie erst jüngst der Europäischen Patentorganisation beigetreten sind. 

 ▌ 

(22) Durch die engere Partnerschaft zwischen dem EPA und den Zentralbehörden für den 
gewerblichen Rechtsschutz der Mitgliedstaaten sollte das EPA in die Lage versetzt werden, 
bei Bedarf regelmäßig die Ergebnisse von Recherchen zu nutzen, die die Zentralbehörden für 
den gewerbliche Rechtsschutz bei einer nationalen Patentanmeldung durchführen, deren 
Priorität in der anschließenden Anmeldung eines Europäischen Patents geltend gemacht wird. 
Alle diese Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz, einschließlich derjenigen, die 
keine Recherchen im Zuge eines nationalen Patenterteilungsverfahrens durchführen, können 
im Rahmen der engeren Partnerschaft eine wesentliche Rolle spielen, indem sie 
beispielsweise potenzielle Patentanmelder, vor allem kleine und mittlere Unternehmen, 
beraten, Anmeldungen entgegennehmen, diese an das EPA weiterleiten und die 
Patentinformationen verbreiten. 

(23) Diese Verordnung wird durch die vom Rat gemäß Artikel 118 Absatz 2 AEUV erlassene 
Verordnung (EU) Nr. …/2012∗ ergänzt werden. 

(24) Es sollte eine Gerichtsbarkeit im Hinblick auf Europäische Patente mit einheitlicher 
Wirkung geschaffen und in einem Instrument zur Errichtung eines einheitlichen Systems 
zur Behandlung von Patentstreitigkeiten in Bezug auf Europäische Patente und 
Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung geregelt werden. 

                                                 
∗  ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument ST 18855/11 enthaltenen Verordnung einfügen. 
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(25) Die Einrichtung eines Einheitlichen Patentgerichts für Klagen im Zusammenhang mit dem 
Europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung ist von grundlegender Bedeutung für die 
Gewährleistung des ordnungsgemäßen Funktionierens eines solchen Patents, für eine 
kohärente Rechtsprechung und folglich für Rechtssicherheit sowie Kosteneffizienz für 
Patentinhaber. Es ist deshalb äußerst wichtig, dass die teilnehmenden Mitgliedstaaten das 
Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht gemäß ihren nationalen 
verfassungsrechtlichen und parlamentarischen Verfahren ratifizieren und die notwendigen 
Schritte unternehmen, damit dieses Gericht sobald wie möglich seine Arbeit aufnehmen 
kann. 

(26) Diese Verordnung berührt nicht das Recht der teilnehmenden Mitgliedstaaten, nationale 
Patente zu erteilen und sollte das einzelstaatliche Patentrecht der teilnehmenden 
Mitgliedstaaten nicht ersetzen. Patentanmelder sollten die Wahl haben, entweder ein 
nationales Patent, ein Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung, ein Europäisches Patent 
mit Wirkung in einem oder mehreren Vertragsstaaten des EPÜ oder ein Europäisches Patent 
mit einheitlicher Wirkung, das in einem oder mehreren anderen EPÜ-Vertragsstaaten, die 
keine teilnehmenden Mitgliedstaaten sind, validiert ist, anzumelden. 

(27) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes, auf 
Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden kann und daher wegen des 
Umfangs und der Wirkungen dieser Verordnung besser auf Unionsebene zu verwirklichen ist, 
kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union 
niedergelegten Subsidiaritätsprinzip Maßnahmen, gegebenenfalls auf dem Wege der 
verstärkten Zusammenarbeit, ergreifen. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten 
Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese Verordnung nicht über das für die Erreichung dieses 
Ziels erforderliche Maß hinaus – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

KAPITEL I 
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

 

Artikel 1 
Gegenstand 

(1) Mit dieser Verordnung wird die mit Beschluss 2011/167/EU genehmigte verstärkte 
Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes umgesetzt.  

(2) Diese Verordnung stellt ein besonderes Übereinkommen im Sinne von Artikel 142 des 
Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente vom 5. Oktober 1973, geändert am 17. 
Dezember 1991 und am 29. November 2000, (im Folgenden „EPÜ“) dar. 
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Artikel 2 
Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 

(a) „Teilnehmender Mitgliedstaat“ bezeichnet einen Mitgliedstaat, der an der verstärkten 
Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes auf der 
Grundlage des Beschlusses 2011/176/EU oder auf der Grundlage eines gemäß Artikel 331 
Absatz 1 Unterabsatz 2 oder 3 AEUV gefassten Beschlusses zum Zeitpunkt des in Artikel 9 
genannten Antrags auf einheitliche Wirkung teilnimmt. 

(b) „Europäisches Patent“ bezeichnet ein Patent, das vom Europäischen Patentamt (im Folgenden 
"EPA") nach den Regeln und Verfahren des EPÜ erteilt wird. 

(c) „Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung“ bezeichnet ein Europäisches Patent, das 
aufgrund dieser Verordnung einheitliche Wirkung in den teilnehmenden Mitgliedstaaten hat. 

(d) „Europäisches Patentregister“ bezeichnet das gemäß Artikel 127 EPÜ beim EPA geführte 
Register. 

(e) „Register für den einheitlichen Patentschutz” bezeichnet das zum Europäischen 
Patentregister gehörende Register, in das die einheitliche Wirkung und etwaige 
Beschränkungen, Lizenzen, Übertragungen, Nichtigerklärungen oder ein etwaiges 
Erlöschen eines Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung eingetragen werden. 

(f) „Europäisches Patenblatt" bezeichnet die in Artikel 129 EPÜ genannte regelmäßige 
Veröffentlichung. 

Artikel 3 
Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung 

1. Ein Europäisches Patent, das mit den gleichen Ansprüchen für alle teilnehmenden 
Mitgliedstaaten erteilt wurde, hat einheitliche Wirkung in den teilnehmenden Mitgliedstaaten, 
sofern seine einheitliche Wirkung in dem Register für den einheitlichen Patentschutz 
eingetragen wurde. 

 Ein Europäisches Patent, das mit unterschiedlichen Ansprüchen für verschiedene 
teilnehmende Mitgliedstaaten erteilt wurde, hat keine einheitliche Wirkung. 

2. Ein Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung hat einen einheitlichen Charakter. Es 
bietet einheitlichen Schutz und hat gleiche Wirkung in allen teilnehmenden Mitgliedstaaten. 
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 Es kann nur im Hinblick auf alle teilnehmenden Mitgliedstaaten beschränkt, ▌übertragen 
oder für nichtig erklärt werden oder erlöschen. 

 Es kann im Hinblick auf die Gesamtheit oder einen Teil der Hoheitsgebiete der 
teilnehmenden Mitgliedstaaten lizenziert werden. 

3. Die einheitliche Wirkung eines Europäischen Patents gilt in dem Umfang als nicht 
eingetreten, in dem das Europäische Patent für nichtig erklärt oder beschränkt wurde. 

Artikel 4 
Tag des Eintritts der Wirkung 

1. Ein Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung wird am Tag der Veröffentlichung des 
Hinweises auf die Patenterteilung im Europäischen Patentblatt durch das EPA in den 
teilnehmenden Mitgliedstaaten wirksam. 

2. Sofern die einheitliche Wirkung eines Europäischen Patents eingetragen wurde und sich auf 
ihr Hoheitsgebiet erstreckt, ergreifen die teilnehmenden Mitgliedstaaten die notwendigen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass am Tag der Veröffentlichung des Hinweises auf die 
Erteilung des Europäischen Patents im Europäischen Patentblatt die Wirkung des 
Europäischen Patents als nationales Patent auf ihrem Hoheitsgebiet als nicht eingetreten gilt. 

▌ 
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KAPITEL II 
WIRKUNGEN EINES EUROPÄISCHEN PATENTS MIT EINHEITLICHER WIRKUNG 

Artikel 5 
Einheitlicher Schutz 

1. Das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung verleiht seinem Inhaber das Recht, 
Dritte daran zu hindern, Handlungen zu begehen, gegen die dieses Patent innerhalb der 
Hoheitsgebiete der teilnehmenden Mitgliedstaaten, in denen das Patent einheitliche 
Wirkung besitzt, vorbehaltlich geltender Beschränkungen Schutz bietet. 

2. Der Umfang dieses Rechts und seine Beschränkungen sind in allen teilnehmenden 
Mitgliedstaaten, in denen das Patent einheitliche Wirkung besitzt, einheitlich. 

3. Die Handlungen, gegen die das Patent Schutz nach Absatz 1 bietet, sowie die geltenden 
Beschränkungen sind in den Rechtsvorschriften bestimmt, die für  Europäische Patente mit 
einheitlicher Wirkung in dem teilnehmenden Mitgliedstaat gelten, dessen nationales Recht 
auf das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung als ein Gegenstand des Vermögens 
nach Artikel 7 anwendbar ist. 

4. Die Kommission bewertet in ihrem Bericht nach Artikel 16 Absatz 1 das Funktionieren der 
geltenden Beschränkungen und legt – sofern erforderlich – geeignete Vorschläge vor. 

▌ 

Artikel 6  
Erschöpfung der Rechte aus einem Europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung 

Die durch das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung verliehenen Rechte erstrecken sich 
nicht auf Handlungen, die ein durch das Patent geschütztes Erzeugnis betreffen und in den 
teilnehmenden Mitgliedstaaten vorgenommen werden, in denen dieses Patent einheitliche 
Wirkung hat, nachdem das Erzeugnis vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in der Union 
in Verkehr gebracht worden ist, es sei denn, der Patentinhaber hat berechtigte Gründe, sich dem 
weiteren Vertrieb des Erzeugnisses zu widersetzen. 

KAPITEL III 
EIN EUROPÄISCHES PATENT MIT EINHEITLICHER WIRKUNG ALS GEGENSTAND DES 

VERMÖGENS 

Artikel 7 
Behandlung des Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung wie ein nationales Patent 

1. Ein Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung als Gegenstand des Vermögens ist in 
seiner Gesamtheit und in allen teilnehmenden Mitgliedstaaten wie ein nationales Patent des 
teilnehmenden Mitgliedstaats zu behandeln, in dem dieses Patent einheitliche Wirkung hat, 
und in dem, gemäß dem Europäischen Patentregister: 
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 (a) der Patentanmelder zum Zeitpunkt der Einreichung einer Anmeldung eines 
Europäischen Patents seinen Wohnsitz oder den Sitz seiner Hauptniederlassung hat oder 

 (b) - sofern Buchstabe a nicht zutrifft - der Patentanmelder zum Zeitpunkt der Einreichung 
einer Anmeldung eines Europäischen Patents eine Niederlassung hatte. 

2. Sind im Europäischen Patentregister zwei oder mehrere Personen als gemeinsame 
Patentanmelder eingetragen, so gilt Absatz 1 Buchstabe a für den erstgenannten Anmelder. Ist 
dies nicht möglich, gilt Absatz 1 Buchstabe a für den nächsten gemeinsamen Anmelder in der 
Reihenfolge der Eintragung. Ist Absatz 1 Buchstabe a auf keinen der gemeinsamen Anmelder 
zutreffend, gilt Absatz 1 Buchstabe b sinngemäß. 

3. Hatte für die Zwecke der Absätze 1 oder 2 keiner der Patentanmelder seinen Wohnsitz, den 
Sitz seiner Hauptniederlassung oder seine Niederlassung in einem teilnehmenden 
Mitgliedstaat, in dem dieses Patent einheitliche Wirkung hat, so ist ein Europäisches Patent 
mit einheitlicher Wirkung als Gegenstand des Vermögens in seiner Gesamtheit und in allen 
teilnehmenden Mitgliedstaaten wie ein nationales Patent des Staates zu behandeln, in dem die 
Europäische Patentorganisation gemäß Artikel 6 Absatz 1 EPÜ ihren Sitz hat. 

4. Der Erwerb eines Rechts darf nicht von einem Eintrag in ein nationales Patentregister 
abhängig gemacht werden. 
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Artikel 8 
Lizenzbereitschaft 

1. Der Inhaber eines Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung kann dem EPA eine 
Erklärung vorlegen, dass der Patentinhaber bereit ist, jedermann die Benutzung der Erfindung 
als Lizenznehmer gegen angemessene Vergütung zu gestatten. 

2. Eine auf der Grundlage dieser Verordnung erworbene Lizenz gilt als Vertragslizenz. 

KAPITEL IV 
INSTITUTIONELLE BESTIMMUNGEN 

Artikel 9 
Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Europäischen Patentorganisation 

1. Die teilnehmenden Mitgliedstaaten übertragen dem EPA im Sinne von Artikel 143 EPÜ die 
folgenden Aufgaben, die das EPA gemäß seinen internen Regeln ausführt: 

 (a) die Verwaltung von Anträgen von Inhabern Europäischer Patente auf einheitliche 
Wirkung; 

 (b) ▌die Eingliederung des Registers für den einheitlichen Patentschutz in das 
Europäische Patentregister und die Verwaltung des Registers für den einheitlichen 
Patentschutz; 

 (c) die Entgegennahme und Eintragung von Erklärungen über die Lizenzbereitschaft gemäß 
Artikel 8, deren Rücknahme sowie die Lizenzzusagen des Inhabers des Europäischen 
Patents mit einheitlicher Wirkung im Rahmen internationaler Normungsgremien; 

 (d) die Veröffentlichung der in Artikel 6 der Verordnung (EU) Nr. …/2012∗ genannten 
Übersetzungen innerhalb des in jenem Artikel genannten Übergangszeitraums; 

 (e) die Erhebung und Verwaltung der Jahresgebühren für Europäische Patente mit 
einheitlicher Wirkung in den Folgejahren des Jahres, in dem der Hinweis auf seine 
Erteilung im Europäischen Patentblatt veröffentlicht wird; im Falle verspäteter 
Zahlung der Jahresgebühren die Erhebung und Verwaltung der zusätzlichen Gebühren, 
wenn die verspätete Zahlung innerhalb von sechs Monaten nach Fälligkeit erfolgt, 
sowie die Verteilung eines Teils der eingenommenen Jahresgebühren an die 
teilnehmenden Mitgliedstaaten; 

                                                 
∗  ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument ST 18855/11 enthaltenen Verordnung einfügen. 
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 (f) die Verwaltung des Kompensationssystems für die Erstattung der in Artikel 5 der 
Verordnung (EU) Nr. …/2012∗ genannten Übersetzungskosten; 

 (g) die Gewährleistung, dass ein Antrag auf einheitliche Wirkung eines Inhabers eines 
Europäischen Patents in der in Artikel 14 Absatz 3 EPÜ festgelegten Verfahrenssprache 
spätestens einen Monat nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des 
Europäischen Patents im Europäischen Patentblatt eingereicht wird; und 

 (h) die Gewährleistung, dass für den Fall, dass eine einheitliche Wirkung beantragt wurde, 
diese im Register für den einheitlichen Patentschutz eingetragen wird, dass während der 
in Artikel 6 der Verordnung (EU) Nr. …/2012∗ vorgesehenen Übergangszeit die in 
jenem Artikel geforderte Übersetzung beigefügt wurde und dass das EPA über alle 
Beschränkungen, Lizenzen, Rechtsübertragungen und Nichtigerklärungen 
Europäischer Patente mit einheitlicher Wirkung informiert wird; 

2. Die teilnehmenden Mitgliedstaaten sorgen bei der Erfüllung ihrer im Rahmen des EPÜ 
eingegangenen internationalen Verpflichtungen für die Einhaltung dieser Verordnung und 
arbeiten zu diesem Zweck zusammen. Als EPÜ-Vertragsstaaten gewährleisten die 
teilnehmenden Mitgliedstaaten die Verwaltung und Überwachung der Aktivitäten im 
Zusammenhang mit den in Absatz 1 dieses Artikels genannten Aufgaben; sie sorgen ferner 
dafür, dass die Höhe der Jahresgebühren im Einklang mit Artikel 12 dieser Verordnung 
und die anteilige Verteilung der Jahresgebühren im Einklang mit Artikel 13 dieser 
Verordnung festgelegt wird. 

 Hierzu setzen sie im Sinne von Artikel 145 EPÜ einen engeren Ausschuss des 
Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (im Folgenden "engerer Ausschuss") 
ein. 

 Der engere Ausschuss setzt sich aus den Vertretern der teilnehmenden Mitgliedstaaten und 
einem als Beobachter fungierenden Vertreter der Kommission sowie für den Fall ihrer 
Abwesenheit deren Stellvertretern zusammen. Die Mitglieder des engeren Ausschusses 
können von Beratern oder Sachverständigen unterstützt werden. 

 Der engere Ausschuss fasst seine Beschlüsse unter angemessener Berücksichtigung der 
Position der Kommission und im Einklang mit den in Artikel 35 Absatz 2 des EPÜ 
festgelegten Regelungen. 

                                                 
∗  ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument ST 18855/11 enthaltenen Verordnung einfügen. 
∗  ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument ST 18855/11 enthaltenen Verordnung einfügen. 
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3. Die teilnehmenden Mitgliedstaaten sorgen für einen wirksamen Rechtsschutz vor einem 
zuständigen Gericht eines teilnehmenden Mitgliedstaats oder mehrerer teilnehmender 
Mitgliedstaaten gegen Verwaltungsentscheidungen, die das EPA in Ausübung der ihm in 
Absatz 1 übertragenen Aufgaben trifft. 

KAPITEL V 
FINANZBESTIMMUNGEN 

Artikel 10 
Grundsatz bezüglich Ausgaben 

Ausgaben, die dem EPA bei der Wahrnehmung der zusätzlichen Aufgaben entstehen, die ihm im 
Sinne von Artikel 143 EPÜ von den teilnehmenden Mitgliedstaaten übertragen wurden, sind durch 
die Einnahmen aus den Europäischen Patenten mit einheitlicher Wirkung zu decken. 

Artikel 11 
Jahresgebühren 

1. Die Jahresgebühren für Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung und die zusätzlichen 
Gebühren für die verspätete Zahlung der Jahresgebühren für diese Patente sind vom 
Patentinhaber an die Europäische Patentorganisation zu entrichten. Diese Jahresgebühren sind 
in den Folgejahren des Jahres fällig, in dem der Hinweis auf die Erteilung des Europäischen 
Patents mit einheitlicher Wirkung im Europäischen Patentblatt veröffentlicht wird. 

2. Werden die Jahresgebühr und gegebenenfalls eine zusätzliche Gebühr nicht fristgerecht 
gezahlt, erlischt das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung. 

3. Die Jahresgebühren, die nach Eingang der in Artikel 8 Absatz 1 genannten Erklärung fällig 
werden, werden gesenkt. 
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Artikel 12 
Höhe der Jahresgebühren 

1. Die Jahresgebühren für Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung 

 (a) sind über die gesamte Laufzeit des Patents hinweg progressiv gestaltet, 

 (b) sind ausreichend, um sämtliche Kosten für die Erteilung und Verwaltung des 
einheitlichen Patentschutzes abzudecken, und 

 (c) sind ausreichend, damit sie zusammen mit den an die Europäische Patentorganisation in 
der Antragsphase zu entrichtenden Gebühren einen ausgeglichenen Haushalt der 
Organisation sicherstellen. 

2. Die Höhe der Jahresgebühren ist unter anderem unter Berücksichtigung der Situation 
bestimmter Einheiten wie kleiner und mittlerer Unternehmen im Hinblick auf folgende 
Ziele festzulegen: 

 (a) Erleichterung von Innovationen und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit europäischer 
Unternehmen, 

 (b) Orientierung an der Größe des durch das Patent abgedeckten Marktes, und 

 (c) Anlehnung an die Höhe der nationalen Jahresgebühren für ein durchschnittliches 
Europäisches Patent, das in den teilnehmenden Mitgliedstaaten zu dem Zeitpunkt 
wirksam wird, zu dem die Höhe der Jahresgebühren ▌erstmals festgelegt wird. 

3. Zur Erreichung der in diesem Kapitel festgelegten Ziele wird die Höhe der Jahresgebühren so 
festgesetzt, dass: 

 (a) sie der Höhe der Jahresgebühren entspricht, die für die durchschnittliche geografische 
Abdeckung der üblichen Europäischen Patente zu entrichten sind, 

 (b) sie die Verlängerungsrate gegenwärtiger Europäischer Patente widerspiegelt und 

 (c) die Zahl der Anträge auf einheitliche Wirkung widerspiegelt. 

▌ 
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Artikel 13 
Verteilung 

1. Das EPA behält 50 % der in Artikel 11 genannten Jahresgebühren ein, die für Europäische 
Patente mit einheitlicher Wirkung entrichtet werden. Der Restbetrag wird entsprechend der 
nach Maßgabe des Artikels 9 Absatz 2 festgelegten Verteilung der Anteile der 
Jahresgebühren auf die teilnehmenden Mitgliedstaaten aufgeteilt. 

2. Zur Erreichung der in diesem Kapitel festgelegten Ziele basiert der auf die teilnehmenden 
Mitgliedstaaten entfallende Anteil der Jahresgebühren auf den folgenden fairen, 
ausgewogenen und maßgeblichen Kriterien: 

 (a) der Anzahl der Patentanmeldungen, 

 (b) der Größe des Marktes, wobei gewährleistet wird, dass jeder teilnehmende 
Mitgliedstaat einen Mindestbetrag erhält, 

 (c) Ausgleichsleistungen an die teilnehmenden Mitgliedstaaten, die  

  (i) eine andere Amtssprache als eine der Amtssprachen des EPA haben, 

  (ii) deren Umfang an Patentaktivität unverhältnismäßig gering ist und/oder  

  (iii) die erst jüngst der Europäischen Patentorganisation beigetreten sind. 

▌ 
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▌ 

KAPITEL VI 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 14  
Zusammenarbeit zwischen der Kommission und dem EPA 

Die Kommission arbeitet im Rahmen einer Arbeitsvereinbarung eng mit dem EPA in den unter 
diese Verordnung fallenden Bereichen zusammen. Diese Zusammenarbeit beinhaltet den 
regelmäßigen Meinungsaustausch über das Funktionieren der Arbeitsvereinbarung und 
insbesondere die Frage der Jahresgebühren und die Auswirkungen auf den Haushalt der 
Europäischen Patentorganisation. 

Artikel 15 
Anwendung des Wettbewerbsrechts und der Rechtsvorschriften gegen den unlauteren Wettbewerb 

Diese Verordnung berührt weder die Anwendung des Wettbewerbsrechts noch die 
Rechtsvorschriften in Bezug auf den unlauteren Wettbewerb. 

Artikel 16 
Bericht über die Durchführung dieser Verordnung 

1. Die Kommission unterbreitet dem Europäischen Parlament und dem Rat spätestens drei 
Jahre nachdem das erste Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung wirksam geworden ist, 
und danach alle fünf Jahre einen Bericht über das Funktionieren dieser Verordnung und 
gegebenenfalls geeignete Vorschläge zu ihrer Änderung. 

2. Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat regelmäßig Berichte über 
das Funktionieren der in Artikel 11 festgelegten Jahresgebühren vor und geht dabei 
insbesondere auf die Einhaltung des Artikels 12 ein. 
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Artikel 17 
Notifizierung durch die teilnehmenden Mitgliedstaaten 

1. Die teilnehmenden Mitgliedstaaten notifizieren der Kommission die gemäß ▌ Artikel 9 
verabschiedeten Maßnahmen bis zum Tag des Geltungsbeginns dieser Verordnung.  

2. Jeder teilnehmende Mitgliedstaat notifiziert der Kommission die gemäß Artikel 4 Absatz 2 
verabschiedeten Maßnahmen bis zu dem Tag des Geltungsbeginns dieser Verordnung oder 
- im Falle eines teilnehmenden Mitgliedstaats, in dem das Einheitliche Patentgericht an 
dem Tag des Geltungsbeginns dieser Verordnung keine ausschließliche Zuständigkeit für 
Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung hat - bis zu dem Tag, ab dem das 
Einheitliche Patentgericht über die diesbezügliche ausschließliche Zuständigkeit in diesem 
teilnehmenden Mitgliedstaat verfügt. 

Artikel 18 
Inkrafttreten und Anwendung 

1. Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. 

2. Sie gilt ab dem 1. Januar 2014 oder ab dem Tag des Inkrafttretens des Übereinkommens 
über ein Einheitliches Patentgericht (im Folgenden "das Abkommen"), je nachdem, welcher 
der spätere Zeitpunkt ist. 

 Abweichend von Artikel 3 Absätze 1 und 2 und Artikel 4 Absatz 1 hat ein Europäisches 
Patent, dessen einheitliche Wirkung im Register für den einheitlichen Patentschutz 
eingetragen ist, nur in den teilnehmenden Mitgliedstaaten einheitliche Wirkung, in denen 
das Einheitliche Patentgericht am Tag der Eintragung über die ausschließliche 
Zuständigkeit für Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung verfügt. 
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3. Jeder teilnehmende Mitgliedstaat notifiziert der Kommission seine Ratifizierung des 
Übereinkommens zum Zeitpunkt der Hinterlegung seiner Ratifikationsurkunde. Die 
Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union den Tag des 
Inkrafttretens des Übereinkommens und veröffentlicht ein Verzeichnis der Mitgliedstaaten, 
die das Übereinkommen am Tag des Inkrafttretens ratifiziert haben. Die Kommission 
aktualisiert danach regelmäßig das Verzeichnis der teilnehmenden Mitgliedstaaten, die das 
Übereinkommen ratifiziert haben, und veröffentlicht dieses aktualisierte Verzeichnis im 
Amtsblatt der Europäischen Union. 

4. Die teilnehmenden Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die in ▌Artikel 9 genannten 
Maßnahmen bis zum Tag des Geltungsbeginns dieser Verordnung eingeführt wurden. 

5. Jeder teilnehmende Mitgliedstaat sorgt dafür, dass die in Artikel 4 Absatz 2 genannten 
Maßnahmen bis zum Tag des Geltungsbeginns dieser Verordnung oder - im Falle eines 
teilnehmenden Mitgliedstaats, in dem das Einheitliche Patentgericht am Tag des 
Geltungsbeginns dieser Verordnung keine ausschließliche Zuständigkeit für Europäische 
Patente mit einheitlicher Wirkung hat - bis zum Tag, an dem das Einheitliche Patentgericht 
über die diesbezügliche ausschließliche Zuständigkeit in diesem teilnehmenden Mitgliedstaat 
verfügt, eingeführt wurden.  
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6. Der einheitliche Patentschutz kann für jedes Europäische Patent beantragt werden, das am 
oder nach dem Tag des Geltungsbeginns dieser Verordnung erteilt wird. 

 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Verträgen unmittelbar in 
den teilnehmenden Mitgliedstaaten. 

 

Geschehen zu  

Im Namen des Europäischen Parlaments    Im Namen des Rates 
Der Präsident         Der Präsident 
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